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Nutzung von Kommunikationsgerät auferlegt werden, be-
grenzen und, wann immer möglich, rasch aufheben;

36. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen um-
fassenden und aktualisierten Bericht über die Sicherheit des
humanitären Personals und den Schutz des Personals der Ver-
einten Nationen sowie über die Durchführung dieser Resolu-
tion vorzulegen.

RESOLUTION 65/133

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 15. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.45 und Add.1, eingebracht von: Andorra, Armenien, Äthi-
opien, Australien, Bangladesch, Belgien, Belize, Brasilien, Bulga-
rien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Haiti, Honduras,
Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kenia, Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko,
Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slo-
wakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Südafrika, Thailand, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika, Zypern. 

65/133. Verstärkte Koordinierung der humanitären
Nothilfe der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. De-
zember 1991 und der in der dazugehörigen Anlage enthalte-
nen Leitlinien, der anderen einschlägigen Resolutionen der
Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats so-
wie der vereinbarten Schlussfolgerungen des Rates,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre-
tärs über die verstärkte Koordinierung der humanitären Not-
hilfe der Vereinten Nationen295 und über den Zentralen Fonds
für die Reaktion auf Notsituationen296,

in Bekräftigung der Grundsätze der Neutralität, der
Menschlichkeit, der Unparteilichkeit und der Unabhängigkeit
bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe sowie erneut erklä-
rend, dass alle an der Bereitstellung humanitärer Hilfe in
komplexen Notsituationen und bei Naturkatastrophen betei-
ligten Akteure diese Grundsätze fördern und voll achten müs-
sen,

höchst besorgt über die humanitären Auswirkungen glo-
baler Herausforderungen wie der weltweiten Finanz- und
Wirtschaftskrise, der Nahrungsmittelkrise und der anhalten-
den Ernährungsunsicherheit, namentlich ihren Beitrag zur zu-
nehmenden Gefährdung von Bevölkerungsgruppen und ihre

nachteiligen Folgen für die wirksame Leistung humanitärer
Hilfe,

hervorhebend, dass rechtzeitig ausreichende, berechen-
bare und flexible Ressourcen für humanitäre Hilfe auf der
Grundlage des ermittelten Bedarfs und in einem angemesse-
nen Verhältnis dazu mobilisiert werden müssen, mit dem
Ziel, eine umfassendere Deckung der Bedürfnisse in allen
Sektoren und humanitären Notlagen sicherzustellen, und in
dieser Hinsicht die Leistungen des Zentralen Fonds für die
Reaktion auf Notsituationen anerkennend,

erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten, die zuständi-
gen Organisationen der Vereinten Nationen und die anderen
maßgeblichen Akteure die Geschlechterperspektive durch-
gängig in die humanitäre Hilfe integrieren müssen, nament-
lich indem sie den besonderen Bedürfnissen von Frauen,
Mädchen, Jungen und Männern umfassend und konsequent
Rechnung tragen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die wach-
senden Herausforderungen, die sich infolge von Naturkata-
strophen, namentlich im Zusammenhang mit den anhaltenden
Auswirkungen des Klimawandels, für die Mitgliedstaaten
und die Kapazitäten der Vereinten Nationen für humanitäre
Maßnahmen ergeben, und bekräftigend, wie wichtig es ist,
den Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-2015: Stärkung der
Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Ka-
tastrophen297 umzusetzen, unter anderem indem ausreichende
Ressourcen für die Verringerung des Katastrophenrisikos,
einschließlich Investitionen in die Vorbereitung auf den Kata-
strophenfall, bereitgestellt werden und indem in allen Phasen
von der Nothilfe zur Entwicklungszusammenarbeit auf einen
besseren Wiederaufbau hingearbeitet wird,

besorgt über die Herausforderungen, die sich aufgrund
des Ausmaßes einiger humanitärer Notlagen, einschließlich
einiger der jüngsten Naturkatastrophen, insbesondere für die
Kapazitäten und die Koordinierung des Systems für humani-
täre Maßnahmen stellen,

in der Erkenntnis, dass der Aufbau nationaler und loka-
ler Vorsorge- und Reaktionskapazitäten von entscheidender
Bedeutung für eine berechenbarere und wirksamere Reaktion
ist,

betonend, dass es unerlässlich ist, die internationale Zu-
sammenarbeit bei der humanitären Nothilfe zu verstärken,
und in Bekräftigung ihrer Resolution 64/251 vom 22. Januar
2010 über „Internationale Zusammenarbeit bei der humanitä-
ren Hilfe bei Naturkatastrophen: von der Nothilfe zur Ent-
wicklung“,

sowie unter Betonung des grundlegend zivilen Charak-
ters der humanitären Hilfe und erneut erklärend, dass militä-
rische Kapazitäten und Mittel in Situationen, in denen sie zur
Unterstützung der Leistung humanitärer Hilfe genutzt wer-
den, mit Zustimmung des betroffenen Staates und im Ein-
klang mit dem Völkerrecht, namentlich dem humanitären

295 A/65/82-E/2010/88.
296 A/65/290. 297 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 2.
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Völkerrecht, und den humanitären Grundsätzen eingesetzt
werden müssen,

unter Verurteilung der steigenden Zahl gezielter Dro-
hungen und gewaltsamer Angriffe auf humanitäre Helfer und
Einrichtungen und der negativen Folgen für die Bereitstel-
lung humanitärer Hilfe an notleidende Bevölkerungsgruppen,

in Anbetracht der hohen Zahl der von humanitären Not-
lagen betroffenen Personen, einschließlich Binnenvertriebe-
ner, eingedenk ihrer besonderen Bedürfnisse, und in dieser
Hinsicht die Verabschiedung und den laufenden Ratifika-
tionsprozess des Übereinkommens der Afrikanischen Union
über Schutz und Hilfe für Binnenvertriebene in Afrika298 be-
grüßend, das einen Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung
des innerstaatlichen und regionalen normativen Rahmens für
den Schutz und die Hilfe für Binnenvertriebene in Afrika dar-
stellt,

sowie in Anbetracht der Bedeutung der Genfer Abkom-
men von 1949299, zu denen ein unverzichtbarer Rechtsrahmen
zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten, einschließlich
der Bereitstellung humanitärer Hilfe, gehört,

mit ernsthafter Besorgnis feststellend, dass sich Gewalt,
einschließlich geschlechtsspezifischer, insbesondere sexuel-
ler, Gewalt sowie Gewalt gegen Kinder, in vielen Notsituatio-
nen nach wie vor gezielt gegen die Zivilbevölkerung richtet,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstren-
gungen der Vereinten Nationen zur Verbesserung der huma-
nitären Maßnahmen, namentlich durch die Stärkung der dies-
bezüglichen Kapazitäten, die Verbesserung der Koordinie-
rung auf diesem Gebiet, die vermehrte Bereitstellung bere-
chenbarer und ausreichender Finanzmittel und die Stärkung
der Rechenschaftspflicht aller Interessenträger, und in der Er-
kenntnis, wie wichtig es ist, die Verwaltungsverfahren und
die Finanzierung für Notfälle zu stärken, um solchen Situatio-
nen wirksam begegnen zu können,

in der Erkenntnis, dass sich die Organisationen der Ver-
einten Nationen bei der verstärkten Koordinierung der huma-
nitären Hilfe im Feld weiter eng mit den nationalen Regierun-
gen abstimmen sollen,

1. begrüßt die Ergebnisse des zum dreizehnten Mal
humanitären Angelegenheiten gewidmeten Tagungsteils der
Arbeitstagung 2010 des Wirtschafts- und Sozialrats300;

2. ersucht die Nothilfekoordinatorin, sich auch wei-
terhin um eine verstärkte Koordinierung der humanitären Hil-
fe zu bemühen, und fordert die zuständigen Organisationen
der Vereinten Nationen, die sonstigen zuständigen zwischen-

staatlichen Organisationen und die anderen Akteure im hu-
manitären und im Entwicklungsbereich auf, bei der Verbesse-
rung der Koordinierung, der Wirksamkeit und der Effizienz
der humanitären Hilfe mit dem Sekretariats-Amt für die Ko-
ordinierung humanitärer Angelegenheiten weiter zusammen-
zuarbeiten;

3. fordert die zuständigen Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen sowie gegebenenfalls die ande-
ren maßgeblichen humanitären Akteure auf, die Anstrengun-
gen zur Verbesserung der humanitären Reaktion auf natürli-
che und vom Menschen verursachte Katastrophen sowie
komplexe Notsituationen fortzusetzen, indem sie die Kapazi-
täten für humanitäre Maßnahmen auf allen Ebenen weiter
ausbauen, die Koordinierung der humanitären Hilfe auf Feld-
ebene weiter verstärken, bei Bedarf auch in Unterstützung der
nationalen Behörden des betroffenen Staates, und die Trans-
parenz, die Leistungserbringung und die Rechenschaftsle-
gung weiter verbessern;

4. erkennt an, dass die Einbeziehung der zuständigen
humanitären Akteure und die Abstimmung mit ihnen für die
Wirksamkeit der humanitären Maßnahmen von Vorteil ist,
und legt den Vereinten Nationen nahe, sich auch weiterhin
darum zu bemühen, die Partnerschaften auf globaler Ebene
mit der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewe-
gung, den zuständigen nichtstaatlichen humanitären Organi-
sationen und anderen Mitwirkenden des Ständigen interinsti-
tutionellen Ausschusses zu stärken;

5. ersucht den Generalsekretär, den residierenden/
humanitären Koordinatoren der Vereinten Nationen sowie
den Landesteams der Vereinten Nationen verstärkte Unter-
stützung zu gewähren, namentlich durch die Bereitstellung
der notwendigen Schulungsmaßnahmen, die Ermittlung von
Ressourcen, die Verbesserung der Verfahren zur Benennung
und Auswahl der residierenden/humanitären Koordinatoren
der Vereinten Nationen und die Erhöhung ihrer Leistungsver-
antwortung;

6. bekräftigt die Wichtigkeit der Umsetzung des
Hyogo-Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Wi-
derstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen
Katastrophen297 und sieht der Halbzeitüberprüfung des Hyo-
go-Rahmenaktionsplans, der vom 8. bis 13. Mai 2011 in Genf
stattfindenden dritten Tagung der Weltweiten Plattform zur
Verringerung des Katastrophenrisikos und dem Globalen
Sachstandsbericht 2011 über die Verringerung des Katastro-
phenrisikos mit Interesse entgegen;

7. fordert die Mitgliedstaaten und die internationale
Gemeinschaft auf, mehr Ressourcen für Maßnahmen zur Ver-
ringerung des Katastrophenrisikos, namentlich für die Vor-
beugung, für die Minderung der Folgen, für vorbereitende
Maßnahmen zur Gewährleistung einer wirksamen Reaktion
und für die Eventualplanung, bereitzustellen, um unter ande-
rem die nationalen und lokalen Kapazitäten zur Vorbereitung
und Reaktion auf humanitäre Notlagen weiter zu stärken, und
ermutigt die nationalen Interessenträger und die Akteure im
humanitären und im Entwicklungsbereich, in dieser Hinsicht
enger zusammenzuarbeiten;

298 In Englisch verfügbar unter http://www.africa-union.org.
299 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970–973. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989
Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300.
300 Siehe A/65/3, Kap. VI. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
cial Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement
No. 3.
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8. fordert die Mitgliedstaaten, die Vereinten Natio-
nen und die anderen zuständigen Organisationen nachdrück-
lich auf, weitere Schritte zu unternehmen, um in Notsituatio-
nen mit koordinierten Maßnahmen auf den Nahrungsmittel-
und Ernährungsbedarf betroffener Bevölkerungsgruppen zu
reagieren, und dabei sicherzustellen, dass diese Maßnahmen
die jeweiligen nationalen Strategien und Programme zur Er-
höhung der Ernährungssicherheit unterstützen;

9. bekundet ihre Besorgnis über die Herausforderun-
gen unter anderem in Verbindung mit dem sicheren Zugang
zu Brennstoff, Brennholz, alternativer Energie, Wasser und
sanitären Einrichtungen, Wohnraum, Nahrungsmitteln und
Gesundheitsdiensten und ihrer sicheren Nutzung in humanitä-
ren Notlagen und nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den
Initiativen auf nationaler und internationaler Ebene, die eine
wirksame Zusammenarbeit in dieser Hinsicht fördern;

10. legt der internationalen Gemeinschaft, einschließ-
lich der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen
und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rot-
halbmond-Gesellschaften, nahe, die Anstrengungen zu unter-
stützen, die die Mitgliedstaaten unternehmen, um ihre Kapa-
zitäten zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle und zu deren
Bewältigung zu stärken, sowie gegebenenfalls die Anstren-
gungen zur Stärkung der Systeme für die Ermittlung und
Überwachung von Katastrophenrisiken, darunter Anfälligkeit
und Naturgefahren, zu unterstützen;

11. begrüßt die auf regionaler und nationaler Ebene
eingeleiteten Initiativen zur Umsetzung der Leitlinien für die
innerstaatliche Erleichterung und Regulierung der internatio-
nalen Katastrophenhilfe und ersten Wiederaufbauhilfe, die
auf der vom 26. bis 30. November 2007 in Genf abgehaltenen
dreißigsten Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
Konferenz verabschiedet wurden, und ermutigt die Mitglied-
staaten und gegebenenfalls die Regionalorganisationen, wei-
tere Schritte zur Stärkung der operativen und rechtlichen Rah-
menbedingungen für die internationale Katastrophenhilfe zu
unternehmen und dabei nach Bedarf die Leitlinien zu berück-
sichtigen;

12. legt den Staaten nahe, ein förderliches Umfeld für
den Aufbau der Kapazitäten lokaler Behörden sowie nationa-
ler und lokaler nichtstaatlicher Organisationen und Gemein-
wesenorganisationen zu schaffen, damit diese besser für die
rasche Bereitstellung wirksamer und berechenbarer humani-
tärer Hilfe gerüstet sind, und legt den Vereinten Nationen und
den humanitären Organisationen nahe, diese Anstrengungen
zu unterstützen, so nach Bedarf durch den Transfer von Tech-
nologien und Sachverstand an die Entwicklungsländer und
durch die Unterstützung von Programmen zum Ausbau der
Koordinierungskapazitäten der betroffenen Staaten;

13. fordert die humanitären Stellen der Vereinten Na-
tionen, die sonstigen zuständigen humanitären Organisatio-
nen, die Entwicklungspartner, den Privatsektor, die Geberlän-
der und den jeweils betroffenen Staat auf, die Zusammenar-
beit und die Abstimmung zu verstärken, damit die humanitäre
Hilfe so geplant und geleistet werden kann, dass sie frühzeiti-

ge Wiederherstellungs- sowie nachhaltige Rehabilitations-
und Wiederaufbaumaßnahmen unterstützt;

14. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit
den betroffenen Ländern und den zuständigen Akteuren im
humanitären und im Entwicklungsbereich zu bewerten, wel-
che Schritte die Vereinten Nationen und die maßgeblichen
Partner zur Unterstützung der Anstrengungen zum Ausbau
der lokalen, nationalen und regionalen Kapazitäten für huma-
nitäre Maßnahmen durchführen, und seine Erkenntnisse samt
Empfehlungen, wie die Vereinten Nationen ihre diesbezügli-
che Unterstützung verbessern können, in seinen der General-
versammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung vorzule-
genden Bericht aufzunehmen;

15. befürwortet Maßnahmen zur Bereitstellung von
Bildungsleistungen in humanitären Notlagen, um so unter an-
derem zu einem reibungslosen Übergang von der Nothilfe zur
Entwicklungszusammenarbeit beizutragen;

16. fordert die zuständigen Organisationen der Ver-
einten Nationen auf, die Verbesserung des Prozesses der kon-
solidierten Hilfsappelle zu unterstützen, indem sie unter ande-
rem Bedarfsanalysen und gemeinsame humanitäre Aktions-
pläne ausarbeiten, namentlich durch eine bessere Analyse der
für Geschlechterfragen zugewiesenen Mittel, um den Prozess
als ein Instrument der strategischen Planung und der Prioritä-
tensetzung der Vereinten Nationen weiter auszubauen, und
indem sie andere zuständige humanitäre Organisationen in
den Prozess einbeziehen, wobei erneut zu erklären ist, dass
die konsolidierten Hilfsappelle im Benehmen mit den betrof-
fenen Staaten ausgearbeitet werden sollen;

17. ersucht die Mitgliedstaaten, die zuständigen hu-
manitären Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen und die anderen maßgeblichen humanitären Akteure, da-
für zu sorgen, dass alle Aspekte der humanitären Maßnah-
men, einschließlich der Vorbereitung auf den Katastrophen-
fall und der Bedarfsermittlung, den konkreten Bedürfnissen
der betroffenen Bevölkerung Rechnung tragen, in Anbetracht
dessen, dass im Rahmen umfassender und wirksamer huma-
nitärer Maßnahmen auch die Faktoren Geschlecht, Alter und
Behinderung angemessen zu berücksichtigen sind, und ermu-
tigt in dieser Hinsicht dazu, Anstrengungen zu unternehmen,
um bei der Leistung humanitärer Hilfe die systematische Be-
rücksichtigung der Geschlechterperspektive sicherzustellen;

18. fordert die humanitären Organisationen der Ver-
einten Nationen auf, gegebenenfalls im Benehmen mit den
Mitgliedstaaten die empirische Grundlage für die humanitäre
Hilfe zu stärken, indem sie gemeinsame Mechanismen wei-
terentwickeln, um die Qualität, die Transparenz und die Zu-
verlässigkeit der gemeinsamen Ermittlung des humanitären
Bedarfs zu verbessern und dabei weitere Fortschritte zu erzie-
len, namentlich durch die verbesserte Erhebung, Analyse und
Meldung von nach Geschlecht, Alter und Behinderung aufge-
schlüsselten Daten, um ihre Leistung bei der Bereitstellung
von Hilfe zu bewerten und sicherzustellen, dass diese Organi-
sationen die humanitären Ressourcen möglichst wirksam ein-
setzen;
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19. fordert die Geber auf, auf der Grundlage des ermit-
telten Bedarfs und in einem angemessenen Verhältnis dazu
rechtzeitig ausreichende, berechenbare und flexible Ressour-
cen zur Verfügung zu stellen, namentlich für unterfinanzierte
Notsituationen, und auch weiterhin vielfältige Finanzierungs-
quellen für humanitäre Maßnahmen zu unterstützen, und be-
fürwortet Anstrengungen zur Einhaltung der Grundsätze und
Guten Praktiken für Geber humanitärer Hilfe301;

20. begrüßt den bedeutenden Beitrag des Zentralen
Fonds für die Reaktion auf Notsituationen zur Gewähr-
leistung einer rascheren und berechenbareren Reaktion auf
humanitäre Notlagen, betont, wie wichtig es ist, die Funk-
tionsweise des Fonds weiter zu verbessern, um sicherzustel-
len, dass die Mittel so effizient, wirksam, verantwortlich und
transparent wie möglich eingesetzt werden, und sieht der
Überprüfung der Fünfjahresevaluierung des Fonds im Jahr
2011 mit Interesse entgegen;

21. fordert alle Mitgliedstaaten auf und bittet den Pri-
vatsektor und alle in Betracht kommenden Personen und In-
stitutionen, die Erhöhung ihrer freiwilligen Beiträge an den
Zentralen Fonds für die Reaktion auf Notsituationen zu erwä-
gen, und betont, dass die Beiträge zusätzlich zu den bereits
eingegangenen Verpflichtungen zugunsten humanitärer Pro-
gramme und nicht zulasten der für die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit zur Verfügung gestellten Mittel geleis-
tet werden sollen;

22. erklärt erneut, dass das Amt für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten über eine angemessene und be-
rechenbarere Finanzgrundlage verfügen sollte, und fordert al-
le Mitgliedstaaten auf, eine Erhöhung der freiwilligen Beiträ-
ge zu erwägen;

23. erklärt erneut, dass alle Staaten und an einem be-
waffneten Konflikt beteiligten Parteien verpflichtet sind, Zi-
vilpersonen in bewaffneten Konflikten im Einklang mit dem
humanitären Völkerrecht zu schützen, und bittet die Staaten,
eine Kultur des Schutzes zu fördern, unter Berücksichtigung
der besonderen Bedürfnisse von Frauen, Kindern, älteren
Menschen und Menschen mit Behinderungen;

24. fordert die Staaten auf, vorbeugende Maßnahmen
und wirksame Abwehrmaßnahmen gegen in bewaffneten
Konflikten an der Zivilbevölkerung begangene Gewalthand-
lungen zu ergreifen und sicherzustellen, dass die Verantwort-
lichen umgehend vor Gericht gestellt werden, entsprechend
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und den völkerrecht-
lichen Verpflichtungen;

25. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ge-
gen geschlechtsspezifische Gewalt in humanitären Notlagen
vorzugehen und sicherzustellen, dass angemessene Gesetze
und Institutionen vorhanden sind, um Akte geschlechtsspezi-
fischer Gewalt zu verhüten, umgehend zu untersuchen und
strafrechtlich zu verfolgen, und fordert die Staaten, die Ver-
einten Nationen und alle zuständigen humanitären Organisa-

tionen auf, zur Reduzierung dieser Gewalt und bei den Diens-
ten zur Unterstützung ihrer Opfer die Koordinierung zu ver-
bessern, die Reaktionen aufeinander abzustimmen und die
Kapazitäten auszubauen;

26. anerkennt die Leitlinien betreffend Binnenvertrei-
bungen302 als einen wichtigen internationalen Rahmen für den
Schutz von Binnenvertriebenen, legt den Mitgliedstaaten und
den humanitären Hilfsorganisationen nahe, sich auch weiter-
hin gemeinsam und in Zusammenarbeit mit den Aufnahme-
gemeinschaften um eine berechenbarere Reaktion auf die Be-
dürfnisse von Binnenvertriebenen zu bemühen, und ruft in
dieser Hinsicht die internationale Gemeinschaft auf, die Ka-
pazitätsaufbaumaßnahmen der Staaten auf Antrag laufend
und verstärkt zu unterstützen;

27. fordert alle Staaten und Parteien in komplexen hu-
manitären Notlagen, insbesondere bewaffneten Konflikten
und Postkonfliktsituationen in Ländern, in denen humanitäres
Personal im Einsatz ist, auf, in Übereinstimmung mit den ein-
schlägigen Bestimmungen des Völkerrechts und den inner-
staatlichen Rechtsvorschriften uneingeschränkt mit den Ver-
einten Nationen und den anderen humanitären Einrichtungen
und Organisationen zusammenzuarbeiten und den sicheren
und ungehinderten Zugang des humanitären Personals sowie
von Hilfsgütern und Ausrüstung zu gewährleisten, damit das
Personal seine Aufgabe der Unterstützung der betroffenen Zi-
vilbevölkerung, namentlich der Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen, wirksam wahrnehmen kann;

28. begrüßt die Fortschritte bei der weiteren Stärkung
des Sicherheitsmanagementsystems der Vereinten Nationen
und unterstützt den vom Generalsekretär verfolgten Ansatz,
dieses System darauf auszurichten, das System der Vereinten
Nationen durch ein wirksames Management der Risiken, de-
nen das Personal namentlich bei der Leistung humanitärer
Hilfe ausgesetzt ist, zur Durchführung seiner Mandate, Pro-
gramme und Aktivitäten zu befähigen;

29. ersucht den Generalsekretär, über die Maßnahmen
zur Förderung der Anstrengungen Bericht zu erstatten, die die
Vereinten Nationen unternehmen, um ihre Fähigkeit zu stär-
ken, Personal rasch und flexibel zu rekrutieren und einzuset-
zen, Nothilfegüter und -dienste zügig, kostenwirksam und ge-
gebenenfalls vor Ort zu beschaffen und Mittel schnell auszu-
zahlen, um die Regierungen und die Landesteams der Verein-
ten Nationen bei der Koordinierung der internationalen hu-
manitären Hilfe zu unterstützen;

30. erklärt erneut, wie wichtig die humanitäre Hilfe
des Systems der Vereinten Nationen ist, und begrüßt, dass auf
ihrer sechsundsechzigsten Tagung der bevorstehende zwan-
zigste Jahrestag der Verabschiedung ihrer Resolution 46/182
begangen werden wird;

31. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung auf dem

301 A/58/99-E/2003/94, Anlage II.

302 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wiso/e-cn4-1998-53-add.2.pdf.
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Weg über die Arbeitstagung 2011 des Wirtschafts- und Sozi-
alrats über die Fortschritte bei der verstärkten Koordinierung
der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen Bericht zu
erstatten und der Versammlung einen detaillierten Bericht
über den Einsatz des Zentralen Fonds für die Reaktion auf
Notsituationen vorzulegen.

RESOLUTION 65/134

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 15. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.46 und Add.1, eingebracht von: Albanien, Andorra, Austra-
lien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guinea,
Honduras, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde,
Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Mali, Malta, Monaco, Montenegro, Namibia, Neuseeland, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Ma-
rino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Serbien, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Un-
garn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zy-
pern. 

65/134. Hilfe für das palästinensische Volk

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/125 vom 16. De-
zember 2009 sowie ihre früheren Resolutionen zu dieser Fra-
ge,

sowie unter Hinweis auf die am 13. September 1993 in
Washington erfolgte Unterzeichnung der Prinzipienerklärung
über vorübergehende Selbstverwaltung durch die Regierung
des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsorgani-
sation, die Vertreterin des palästinensischen Volkes303, und
die darauffolgenden, von den beiden Seiten geschlossenen
Durchführungsabkommen,

ferner unter Hinweis auf alle einschlägigen Völker-
rechtsnormen, einschließlich des humanitären Völkerrechts
und der internationalen Menschenrechtsnormen, und insbe-
sondere auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und po-
litische Rechte304, den Internationalen Pakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte304, das Übereinkommen
über die Rechte des Kindes305 sowie das Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau306,

in ernster Besorgnis über die schwierigen Lebensbedin-
gungen und die humanitäre Lage des palästinensischen Vol-
kes, insbesondere der Frauen und Kinder, im gesamten be-
setzten palästinensischen Gebiet,

im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit einer
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur
des besetzten Gebiets,

in diesem Zusammenhang begrüßend, dass Projekte,
insbesondere Infrastrukturprojekte, ausgearbeitet werden, um
die palästinensische Wirtschaft wiederzubeleben und die Le-
bensbedingungen des palästinensischen Volkes zu verbes-
sern, betonend, dass die geeigneten Bedingungen geschaffen
werden müssen, um die Durchführung dieser Projekte zu er-
leichtern, und Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Partner
in der Region und der internationalen Gemeinschaft,

sich dessen bewusst, dass die Entwicklung unter einem
Besatzungsregime schwierig ist und dass sie am besten in ei-
nem Klima des Friedens und der Stabilität gedeiht,

im Hinblick auf die großen wirtschaftlichen und sozi-
alen Herausforderungen, denen sich das palästinensische
Volk und seine Führung gegenübersehen,

betonend, dass die Sicherheit und das Wohl aller Men-
schen, insbesondere der Frauen und Kinder, in der gesamten
Nahostregion wichtige Ziele sind, deren Förderung unter an-
derem in einem stabilen und sicheren Umfeld erleichtert wird,

tief besorgt über die nachteiligen Folgen, namentlich die
gesundheitlichen und psychologischen Folgen, die die Ge-
walt für das gegenwärtige und künftige Wohl der Kinder in
der Region hat,

im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit, dem pa-
lästinensischen Volk unter Berücksichtigung der palästinen-
sischen Prioritäten internationale Hilfe zu gewähren,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die hu-
manitäre Lage in Gaza und unterstreichend, wie wichtig Not-
hilfe und humanitäre Hilfe sind,

unter Begrüßung der Ergebnisse der am 1. Oktober
1993 in Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstüt-
zung des Friedens im Nahen Osten, der Einsetzung des Ad-
hoc-Verbindungsausschusses für die Koordinierung der inter-
nationalen Hilfe für die Palästinenser und der von der Welt-
bank als dessen Sekretariat geleisteten Arbeit, der Einsetzung
der Beratungsgruppe sowie aller Folgetreffen und internatio-
nalen Mechanismen, die eingerichtet wurden, um Hilfe für
das palästinensische Volk zu gewähren,

unterstreichend, wie wichtig die am 2. März 2009 in
Scharm esch-Scheich (Ägypten) abgehaltene Internationale
Konferenz zur Unterstützung der palästinensischen Wirt-
schaft für den Wiederaufbau Gazas war, um die dringliche
humanitäre Lage in Gaza anzugehen und Geber zu mobilisie-
ren, die finanzielle und politische Unterstützung für die Paläs-
tinensische Behörde bereitstellen, um die sozioökonomische
und humanitäre Lage, in der sich das palästinensische Volk
befindet, abzumildern,

303 A/48/486-S/26560, Anlage.
304 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
305 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
306 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982;
AS 1999 1579.




